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STADT OLFEN  BEBAUUNGSPLAN NR. 53 "AM VINNUMER FELDE" 
 BETEILIGUNGSVERFAHREN GEM. § 3 (1) BAUGB 
  
 

Beteiligungsverfahren nach § 3 (1) BauGB: 

Die Bürger wurden am 27.05.2024 im Rahmen einer Bürgerversammlung über die Planung informiert; dabei wurde Gelegenheit zur ausführlichen 
Diskussion gegeben. Bedenken gegen die Planung wurden dort nicht vorgetragen. Weitere Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind im Vorfeld der 
Versammlung und auch in der Folge bei der Stadt Olfen vorgetragen worden: 

 

 

Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. Bürger 

Schreiben 
vom 
25.08.2023 

"(…) 

In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, wenn der Bebauungsplan auf-
gestellt wird, ob es möglich ist in diesem Zuge ein weiteres Grundstück mit einzube-
ziehen. Was wäre für mich vorher zu erledigen, damit mein Grundstück ebenfalls zu 
Bauland/Bauerwartungsland werden kann? Es handelt sich um die Flurstücke 75,78 
und 82, Lage, hinter der Hausnummer 8 an der Lützowstraße. 

(…)" 

Die Stellungnahme ist nicht abwägungsrelevant. Sie 
bezieht sich auf Flurstücke, die sich in einiger Entfer-
nung zum Plangebiet befinden. 

2. Anwohner 
Plangebiet 

 

Schreiben 
vom 
27.08.2023 

"(…) 

wir sind vor über 2,5 Jahren nach Vinnum gezogen in ein Haus, das direkt an dem Feld 
zwischen der Kirche und dem Sportplatz steht (Borker Str. 13). Wir haben nun leider völ-
lig entsetzt gelesen, dass dieses Feld zum Baugebiet erklärt werden soll. Die Ruhe und 
die Aussicht waren für uns ein Hauptgrund das Haus hier zu kaufen und nach Vinnum zu 
ziehen. 
So wie wir den Zeitungsartikel verstanden haben, steht es aber fest, dass dort nun ein 
Baugebiet entstehen soll und dies kann auch nicht mehr geändert werden? 
Gibt es bereits Informationen dazu, wann es die Bürgerversammlung geben bzw. der 
Bebauungsplan fertig sein soll? Und wie dann der Zeitplan für alles Weitere aussieht? 
Wird es den Käufern frei sein zu entscheiden welche Art, Größe und Höhe von Häusern 
gebaut werden können? Also von Tiny Houses bis hin zu mehrstöckigen Häusern? 
(…)" 

Die Stellungnahme ist nicht abwägungsrelevant. 

Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf freie 
Aussicht. Die Vorgaben zur Bebauung sind ver-
gleichbar mit den Regelungen, die für die jüngst 
erschlossenen Wohngebiete im Stadtgebiet getrof-
fen wurden und können dem zur Offenlage vorlie-
genden Entwurf des Bebauungsplans entnommen 
werden. 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

3. Anwohner 
/ Grund-
stücksei-
gentümer 
 
Gesprächs-
protokoll 
vom 
29.08.2023 

"(…) 

 
(…)" 

Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Da sich sämtliche Flächen im Eigentum eines Grundstücks-
eigentümers befinden, können Zufahrtsmöglichkeiten au-
ßerhalb des Plangebiets über die bestehenden Pachtver-
träge geregelt werden. 

4. Vinnumer 
Bürger 
 
Schreiben 
vom 
05.06.2024 

"(…) 

 
(…)" 

Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bau eines Kreisverkehrs ist im Rahmen dieses Bauleit-
planverfahrens nicht geplant. Sollte sich der Einmün-
dungsbereich nach Umsetzung der Planung wider Erwarten 
zu einem Gefahrenpunkt entwickeln, können wirkungsvolle 
geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen im Straßen-
raum wie z.B. der Einbau einer Engstelle oder eines Fahr-
bahnteilers ergriffen werden. Dies kann zeitnah auch ohne 
Durchführung eines Bauleitplanverfahrens erfolgen. 
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Nr. Bürger Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

5. Anwohner 
Plangebiet 

Schreiben 
vom 
30.09.2024 

"(…) 

 
(…)" 

Zu 5: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Der von der Hauptstraße zu den Sportanlagen und zum 
Kindergarten führende, geplante Fuß- und Radweg greift 
eine historische Wegeverbindung auf. Die West-Ost-Achse 
ist elementarer Bestandteil der Planung und sowohl für das 
zukünftige Wohngebiet als auch für die siedlungsstruktu-
rellen Zusammenhänge des Ortsteils Vinnum von großer 
Bedeutung. 

Die Wegetrasse bindet im Westen an den vorhandenen 
Stichweg an und verläuft von dort über die städtische Par-
zelle (Flurstück 192) zum Plangebiet. Ein Teil dieser Par-
zelle wird von den Anwohnern "Hauptstraße 59" als Gara-
genzufahrt genutzt. Zu diesem Zweck wurde der Weg auf 
ein niedrigeres Höhenniveau geführt und endet schließlich 
abrupt in einer durch L-Beton-Steine abgefangenen Kante 
von ca. 1,5 m Höhe. Das Wohnhaus steht in einem nur 
sehr geringen Abstand von ca. 1,6 m zur Wegeparzelle. 

Die nördlich angrenzenden landwirtschaftlich genutzten 
Flächen könnten für einen Wegeverschwenk genutzt wer-
den, stehen aber nicht zur Verfügung. Somit verbleiben 
hinsichtlich der Realisierung der geplanten Wegeverbin-
dung offene, technische Fragestellungen, die im Rahmen 
der Ausführungsplanung zu lösen sind. An der planungs-
rechtlichen Festsetzung wird aufgrund der großen städte-
baulichen Bedeutung der Wege- und Grünachse für den 
Gesamtort festgehalten. 

 
 


